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1  Einleitung

In den Jahren 2014–2016 unterzog die Eu-
ropäische Kommission den Rechtsrahmen 
der Europäischen Union (EU) für den Na-
turschutz, die Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (FFH-Richtlinie, Richtlinie 92/43/
EWG) und die Vogelschutzrichtline (Richt-
linie 2009/147/EG) einem umfangreichen 
„Fitness-Check“. Gemäß den Vorgaben des 
Programms zur „Besseren Rechtsetzung“ 
der Kommission (REFIT) wurden Wirksam-
keit, Effizienz, Kohärenz, Relevanz und 
EU-Mehrwert der Richtlinien in allen Mit-
gliedstaaten und auf europäischer Ebene 
überprüft. Das Ergebnis wurde am 7. De-
zember 2016 vom Kollegium der EU-Kom-
missare verabschiedet und lautete im Kern: 
„Die EU-Naturschutzrichtlinien sind unver-
zichtbar für Europas Naturschutzpolitik“ 
(Europäische Kommission 2016). Neben 
der klaren Bestätigung der Zweckmäßig-
keit und Notwendigkeit der Richtlinien an 
sich identifizierte der Fitness-Check auch 
eine Reihe von Herausforderungen für de-

ren bessere Umsetzung. Insbesondere wur-
de im zentralen Gutachten angemahnt, die 
Richtlinien könnten ihre Ziele nur bei einer 
erheblichen Verbesserung ihrer Finanzie-
rung erreichen (Milieu et al. 2016). Dies 
bestätigten auch die darauf erfolgten Re-
aktionen des Europäischen Parlaments und 
des Umweltministerrats der EU. 

Es muss in diesem Zusammenhang da-
rauf hingewiesen werden, dass sich die 
Umsetzungspflichten der EU-Naturschutz-
richtlinien nicht nur auf Natura 2000 be-
ziehen, sondern auch auf den flächende-
ckenden günstigen Erhaltungszustand von 
einer großen Zahl gelisteter Lebensraum-
typen und Arten sowie auf einen angemes-
senen Erhaltungszustand sämtlicher wild-
lebender Vogelarten. Somit kann eine 
ausreichende Finanzierung der EU-Natur-
schutzrichtlinien einen großen Teil der 
Anstrengungen für die biologische Vielfalt 
in der EU abdecken.

Im Folgenden sollen Ausmaß und Ursa-
chen des Finanzierungsdefizits im deut-
schen und europäischen Naturschutz un-

tersucht werden. Im Anschluss werden die 
zentralen Forderungen der europäischen 
Umweltverbände, insbesondere des Natur-
schutzbunds Deutschland e.V. (NABU) und 
seines Dachverbands BirdLife Europe an 
den Mehrjährigen Finanzrahmen der EU 
2021–2027 (MFR) sowie die für diesen 
Zeitraum ebenfalls zu reformierende Ge-
meinsame Agrarpolitik der EU (GAP) zu-
sammengefasst. Dabei werden auch die 
inzwischen vorliegenden Kommissionsvor-
schläge für die GAP kurz evaluiert.

2  Defizite in der aktuellen 
 EU-Naturschutzfinanzierung

Aus dem Fitness-Check der Naturschutz-
richtlinien ergibt sich im Finanzierungsbe-
reich ein klarer Handlungsbedarf. Dieser 
wurde aber im anschließenden „Aktions-
plan für Mensch, Natur und Wirtschaft“ der 
Kommission (Europäische Kommission 
2017a) kaum aufgegriffen, mit der Begrün-
dung, dass dieser nicht den Verhandlungen 
der Mitgliedstaaten zum MFR 2021–2027 
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vorgreifen dürfe. Für viele Akteure, wie die 
deutschen Naturschutzverbände, aber auch 
das Bundesumweltministerium (BMU), 
stand jedoch fest, dass der spätestens seit 
2007 verfolgte Ansatz einer freiwilligen 
Integration der Naturschutzfinanzierung 
in eine Reihe bestehender EU-Fonds ge-
scheitert und eine grundlegende Reform 
dringend notwendig sei (BMUB 2015, BBN 
et al. 2016). 

Bereits zu Beginn der EU-Förderperiode 
2014–2020 hatte der NABU im Rahmen 
eines vom Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) mit Mitteln des BMU geförderten 
Projekts einen Überblick über die natur-
schutzrelevanten Förderprogramme der 
Bundesländer im Rahmen des Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) 
erstellt (NABU 2016). Diese Programme 
können anhand einer Klassifizierung der 
Europäischen Kommission bestimmten 
Maßnahmen zugeordnet werden, die ins-
besondere für die Umsetzung des Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 erforderlich 
sind. Hierzu gehören zum Beispiel die Aus-
arbeitung und Aktualisierung von Manage-
mentplänen, Biotopgestaltungs- und Ar-
tenschutzvorhaben, Vertragsnaturschutz, 
Ackerbewirtschaftung und Umstellung von 
Acker auf extensive Grünlandbewirtschaf-
tung sowie der Erhalt von Streuobstwiesen. 

Der NABU veröffentlichte am 1. Juni 
2015 ein Diskussionspapier mit Erfahrun-
gen aus dieser Arbeit und stellte darin erst-
mals die Option eines eigenständigen „EU-
Umweltfonds“ für die Naturschutzfinanzie-
rung zur Diskussion (NABU 2015). Auch 
in den folgenden Jahren begleitete der 
NABU gemeinsam mit seinen europäischen 
Partnerorganisationen die Umsetzung des 
ELER und anderer EU-Fonds in den Mit-
gliedstaaten der EU und bereitet dazu wei-
tere Studien vor.

Insgesamt ergeben sich fünf Grundpro-
bleme für die derzeitige EU-Naturschutz-
finanzierung: 

2.1  Unzureichende 
 Mittelverfügbarkeit

Wie aus Analysen und Stellungnahmen der 
Europäischen Kommission (2016) und ih-
rer Gutachter (Gantioler et al. 2010), aus 
Berechnungen des Bundesamtes für Natur-
schutz (Horlitz et al. 2018) sowie aus 
Analysen des NABU (2015) hervorgeht, 
sind die „EU-Finanzierungsquellen mit dem 
größten Potenzial für den Naturschutz 
(ELER, LIFE), bzw. die naturschutzrelevan-
ten Anteile derselben“ finanziell zu gering 
ausgestattet. Wie aus den nachfolgenden 
Punkten deutlich wird, reduziert sich das 

potenziell nutzbare Budget im Rahmen der 
Programmierung der Mitgliedstaaten wei-
ter. Hinzu kommt nach Aussagen von Be-
hördenvertretern das Problem, dass die 
personell unzureichend ausgestattete Ver-
waltung bei der Entwicklung und Vergabe 
sowie bei notwendigen Beratungsleistun-
gen an die eigenen Grenzen stößt.

Die Unterfinanzierung äußert sich in 
verschiedener Weise: Besonders schnell 
erschöpfen sich die Fördermittel im Falle 
von Maßnahmen, die keine allzu hohe Än-
derung des Betriebsablaufes erfordern und 
auf vielen Flächen umsetzbar sind. Diese 
allerdings haben oft eher geringe Wirkung 
auf das eigentliche Naturschutzziel, kön-
nen aber angesichts einer unzureichenden 
„Baseline-Gesetzgebung“ dennoch notwen-
dig sein. Gar nicht erst nachgefragt werden 
meist diejenigen Maßnahmen, die nicht 
attraktiv genug ausgestattet sind. Hier ist 
vor allem die Problematik zu nennen, dass 
die flächenbezogene Agrarumweltförde-
rung nicht einkommenswirksam ist, son-
dern nur Ertragsausfall und Mehraufwand 
ausgleichen darf. Die oft geforderte „Frei-
willigkeit“ im Naturschutz endet damit 
dort, wo andere Nutzungsformen ökono-
misch sinnvoller erscheinen. Gerade in 
Phasen steigender Markt- und Landpreise 
müssen die Förderprämien daher finanziell 
wesentlich besser ausgestattet sein, dies 
gilt in der Land- aber auch in der Forstwirt-
schaft (NABU 2014). 

2.2  Keine politische Priorität für den 
Naturschutz

Bei der Programmierung der Maßnahmen 
in der laufenden Förderperiode besteht die 
Europäische Kommission insbesondere in 

der Regionalpolitik darauf, die Mittel auf 
möglichst wenige thematische Ziele zu 
konzentrieren. Gleichzeitig gibt sie jedoch 
keine Vorgaben, einen bestimmten Anteil 
der Mittel für den Naturschutz zu reservie-
ren oder gar auf eine besondere Wirksam-
keit der Maßnahmen zu achten. Die poli-
tische Priorität des Naturschutzes ist auf 
EU-Ebene und in den EU-Mitgliedstaaten 
in der Regel aber zu gering, um in dieser 
Situation zu befriedigenden Ergebnissen 
zu kommen. Die vehemente Ablehnung des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums (Top-
Agrar Online 2017) sowie des Deutschen 
Bauernverbands (DBV 2017) einer zusätz-
lichen Umschichtung von Mitteln aus der 
„Ersten“ in die „Zweite Säule“ der GAP zeigt 
dies deutlich. Sogar eine Minimalforderung 
des Bundesrates (Umschichtung von 6 % 
statt möglicher 15 %) wurde übergangen 
und es blieb bei den ursprünglich festge-
legten 4,5 %. Der Grund für die Ablehnung 
einer stärkeren Umschichtung ist dabei 
wohl weniger darin zu sehen, dass der Be-
darf im Naturschutz verneint wird, als viel-
mehr in der geringeren Einkommenswirk-
samkeit der Gelder in der „Zweiten“ vergli-
chen mit der „Ersten Säule“. Außerdem 
würde sich der Kreis der Empfänger bei 
einer solchen Umschichtung einengen auf 
Betriebe, die konkrete (Naturschutz-)Leis-
tungen für die Gesellschaft erbringen wol-
len und sich davon finanzielle Vorteile er-
hoffen. Viele intensiv wirtschaftende Be-
triebe, gerade in Gunststandorten, würden 
dagegen die bisher hochwillkommenen 
zusätzlich „mitgenommenen“ Flächenprä-
mien verlieren. Das starke Übergewicht der 
Einkommensinteressen gegenüber dem 
Umweltschutz lässt zudem vermuten, dass 
ein flexiblerer EU-Rahmen, wie in die 

Abb. 1: Öffentlichkeitsarbeit des NABU zur Agrarpolitik: 114 EUR kostet die GAP gegenwärtig pro EU-Bür-
ger und Jahr. Nur ein kleiner Teil davon fließt in den Naturschutz. © NABU

Public relations activities of NABU (German Nature and Biodiversity Conservation Union) referring to agricultu-
ral policy: currently the CAP amounts to 114 EUR per EU citizen and year.
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 EU-Kommission nun plant, den Natur-
schutz noch weiter in die Defensive drän-
gen würde. 

2.3  Furcht vor Anlastungen macht 
gezielte Fördermaßnahmen 
unattraktiv

Zunehmende Kontrollanforderungen sei-
tens der EU haben dazu geführt, dass ge-
rade speziell auf Naturschutzziele ausge-
richtete Fördermaßnahmen immer weniger 
von den Bundesländern bzw. Mitgliedstaa-
ten programmiert werden. Manche Bun-
desländer entschieden sogar, sich ganz 
(Hamburg) oder teilweise (Bayern, Hes-
sen) aus der ELER-Naturschutzförderung 
zurückzuziehen (NABU 2016). Besonders 
wirksame, weil gezielt auf bestimmte Arten 
und Lebensraumtypen ausgerichtete (auch 
als „dunkelgrün“ bezeichnete) Maßnah-
men sind besonders unter Druck, da sie oft 
scheinbar oder tatsächlich größere Heraus-
forderungen an Kontrollverfahren stellen. 
Dazu gehört zum Beispiel das Einhalten 
bestimmter Mahdzeitpunkte und -metho-
den zum Erhalt des artenreichen Grünlands 
(NABU 2013). Die hierbei oft zitierten Aus-
sagen des Europäischen Rechnungshofes 
zur mangelnden Überprüfbarkeit würden 
hierbei nach Beobachtung des NABU 
(2015) aber auch gezielt von der Agrarver-
waltung (auf EU- wie auf Landesebene) 
genutzt, um bestimmte Maßnahmen zu 
verhindern. Das tatsächliche oder vermu-
tete Anlastungsrisiko wird hier stärker ge-

wertet als die Interessen des Naturschutzes. 
Letztere können von den zuständigen Be-
hörden oft nur unzureichend oder zu spät 
geltend gemacht werden, da diese, bis hin 
zur Generaldirektion Umwelt der Europä-
ischen Kommission, zu wenig in die Ver-
fahren einbezogen werden. Stattdessen 
werden zunehmend eher breit angelegte, 
„hellgrüne“ Maßnahmen bevorzugt, die mit 
geringeren Anforderungen viele Empfän-
ger erreichen und leichter zu kontrollieren 
sind – obwohl gerade deren geringe Effek-
te für die Biodiversität wiederum vom 
Euro päischen Rechnungshof kritisiert wor-
den sind (ERH 2011). 

2.4  Unzureichende Mitsprache der 
fachlich kompetenten Behörden 
und Verbände

In seinem Diskussionspapier von 2015 stell-
te der NABU fest: „Die Beteiligung von 
Umweltverwaltungen und Verbänden auf 
Ebene von EU, Bund und Ländern ist zwar 
inzwischen formell gestärkt worden, doch 
die für die Fonds federführend zuständigen 
Ressorts auf Seiten der EU-Kommission 
und der Mitgliedstaaten haben in vielen 
Fällen durch informelle Vorabsprachen und 
Ausgrenzung von beteiligten Naturschutz-
akteuren eine echte Integration unmöglich 
gemacht. So konnte in der aktuell zu Ende 
gehenden Programmierungsphase beob-
achtet werden, wie die Nutzung des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) für Naturschutzzwecke in der zu-

ständigen Generaldirektion der EU-Kom-
mission auf Arbeitsebene immer wieder 
blockiert wurde – unter Missachtung der 
rechtlichen Grundlage der Fonds-Verord-
nung und der politischen Vorgabe, die 
Biodiversität stärker in den EFRE zu inte-
grieren. Die formal erst am Ende des Ver-
fahrens vorgeschriebene Beteiligung der 
Generaldirektion Umwelt kam in vielen 
Fällen zu spät, um noch wesentliche Ver-
besserungen zu erreichen – zumal deren 
immer dramatischere personelle Unterbe-
setzung eine naturschutzfachlich sinnvolle 
Prüfung hunderter Programme unter dem 
enormen Zeitdruck kaum erlaubte (…). 
Auch auf Ebene der Mitgliedstaaten, ein-
schließlich der deutschen Bundesländer, 
führten die geringeren Personalkapazitäten 
der Umweltressorts sowie die oft nur indi-
rekte Beteiligung zu einer stark ungleichen 
Ausgangsposition in den komplexen Ver-
fahren. In einigen Fällen konnte letztlich 
nur die Expertise und politischer Druck von 
Umweltverbänden eine völlige Vernachläs-
sigung von Naturschutzbelangen in den 
Förderprogrammen verhindern. Die Ver-
bände sind jedoch aus Kapazitätsgründen 
meist nicht in der Lage, sich dauerhaft in 
den für die EU-Fonds einberufenen Begleit-
ausschüssen der Länder zu engagieren“ 
(NABU 2015).

2.5  Mangelhafte strategische 
Planung

Bis zur Veröffentlichung einer Kostenschät-
zung von 1,4 Mrd. EUR per annum (LANA 
2016) lagen in Deutschland keine verläss-
lichen Zahlen zum Finanzbedarf der Um-
setzung der EU-Naturschutzrichtlinien vor, 
auf Landesebene fehlen konkrete Angaben 
noch immer. Bis heute hat die Europäische 
Kommission von den Bundesländern auch 
keine strategische Prioritätensetzung im 
Bereich Natura 2000 erhalten (gemäß 
Art. 8 der FFH-Richtlinie). Der von der 
Bundesregierung bei der EU-Kommission 
hierzu eingereichte „Prioritäre Aktionsrah-
men“ (Prioritized Action Framework, PAF), 
der zur naturschutzfachlichen Prüfung der 
EU-Förderprogramme der Länder genutzt 
werden sollte (BMUB 2013), war in dieser 
Hinsicht nicht brauchbar, da er ausschließ-
lich auf Bundesebene aggregierte Angaben 
enthielt. Ohne ausreichende Datengrund-
lagen und Finanzierungsstrategien auf 
Landesebene dürfte der Naturschutz in der 
Konkurrenz um knapper werdende Haus-
haltsmittel weiter benachteiligt bleiben. 
Die Europäische Kommission stellte den 
Umweltministerien der Mitgliedstaaten 
Anfang 2018 ein aktualisiertes Format des 
PAF zu, mit der Aufforderung, dieses bis 

Abb. 2: Gülleausbringung an der Ostseeküste. Die Förderpolitik der EU führt zu  einer immer intensiveren 
Tierhaltung mit schwerwiegenden Folgen für die Gewässer. © Konstantin Kreiser 

Application of liquid manure at the Baltic coast. The EU’s funding policy leads to ever more intensive livestock 
farming with serious effects for the water bodies.
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Ende 2018 zu vervollständigen. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass sich gerade 
die Naturschutzverwaltungen der Bundes-
länder nur dann auf den Aufwand und das 
politische Risiko klarer finanzieller und 
inhaltlicher Festlegungen einlassen, wenn 
die „PAFs“ auch rechtlich in der künftigen 
GAP als verpflichtendes Planungsinstru-
ment verankert sind. Dies wird jedoch frü-
hestens 2019 klar werden, viele rechnen 
mit einem Abschluss der GAP-Verhandlun-
gen sogar erst 2020 oder später.

3  Zahlen zu Bedarf und 
 Kostendeckung – Deutschland

Eine Arbeitsgruppe der Bund/Länderar-
beitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung (LANA) legte 
im September 2016 eine Kostenschätzung 
für die Umsetzung der EU-Naturschutz-
richtlinien in Deutschland vor – mit Aus-
nahme der Meeresgebiete (LANA 2016). 
Hierbei wurden zusätzlich zu den direkten 
Kosten für die Umsetzung von Natura 2000 
auch die Durchführung von Maßnahmen 
hinzugerechnet, die für die flächendecken-

de Erreichung des „günstigen Erhaltungs-
zustands“ der Arten und Lebensraumtypen 
von europäischer Bedeutung gemäß der 
beiden Richtlinien für nötig gehalten wer-
den. Kosten für Monitoring und Verwal-
tung wurden einbezogen. Als Ergebnis 
wurden in der Summe Kosten von ca. 
1,4 Mrd. EUR jährlich geschätzt.

Im Folgejahr wurde eine Studie veröf-
fentlicht, in der diesem Bedarf der aktuell 
geplante Einsatz von ELER-Mitteln in 
Deutschland gegenübergestellt wird, ferner 
weitere an anderer Stelle geschätzte Mit-
telflüsse (Horlitz et al. 2018). Hierbei 
ergab sich, dass die EU-Fonds weniger als 
30 % des Bedarfs abdecken, nämlich nur 
etwa 380 Mio. EUR pro Jahr. Davon ma-
chen ELER-Mittel 324 Mio. EUR, Regional-
förderung 31 Mio. EUR, Fischereipolitik 
3 Mio. EUR sowie das LIFE-Programm der 
EU-Kommission 21 Mio. EUR aus. Die ge-
nannten Zahlen schließen jeweils bereits 
die erforderlichen Eigenanteile und weite-
re Ergänzungen von Bund, Ländern, Stif-
tungen bzw. LIFE-Antragsstellern mit ein. 
Zusätzlich zu den EU-Fonds schätzt man, 
dass 157 Mio. EUR an Mitteln von Bund, 

Ländern und privaten Stiftungen in den 
Naturschutz investiert werden. Insgesamt 
ergibt sich daraus für Deutschland eine 
eklatante Unterfinanzierung des Natur-
schutzes von über 60 %. Gleichzeitig wird 
mit einem Wert von über 70 % bereits jetzt 
die große Abhängigkeit der Naturschutz-
finanzierung vom EU-Haushalt deutlich.

In einer Antwort auf eine schriftliche 
Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen bestätigte das Bundesum-
weltministerium im Namen der Bundesre-
gierung die in Abb. 1 gezeigten Zahlen 
(BMU, 2018).

4  Zahlen zu Bedarf und 
 Kostendeckung – EU-Ebene

Die letzte Schätzung des finanziellen Be-
darfs des Natura-2000-Netzwerks unter-
nahm die Europäische Kommission im Jahr 
2010. In erster Linie basierend auf Angaben 
der Mitgliedstaaten schätzte man die jähr-
lichen Kosten für Schutz und Pflege aller 
Natura-2000-Gebiete in allen EU-Staaten 
(ohne Kroatien) auf insgesamt 5,8 Mrd. 
Euro – diese Zahl betrug für Deutschland 

Abb. 3: Ackerrandstreifen im Peenetal. Die Gemeinsame Agrarpolitik bestimmt, ob artenreiche Flächen wie diese künftig zu- oder abnehmen. © NABU/K. Karkow 

Field margins in the valley of the Peene river. The Common Agricultural Policy determines if such species-rich sites will increase or decrease in the future.
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knapp 630 Millionen Euro jährlich (Gan-
tioler et al. 2010).

Aufgrund der dargestellten deutlich 
nach oben korrigierten Kostenschätzung in 
Deutschland kann man auch von einem 
inzwischen erheblich höheren Bedarf in 
anderen Mitgliedstaaten ausgehen. Ursa-
chen liegen in der Ausweitung der Schät-
zung auf die Verpflichtungen der Natur-
schutzrichtlinien in der Gesamtlandschaft, 
der allgemeinen Preissteigerung (insbeson-
dere bezogen auf Bodenpreise) und in prä-
ziseren Daten. Dies wird auch durch die 
Einschätzung vieler nationaler Umweltver-
bände aus anderen Mitgliedstaaten unter-
stützt. In Ermangelung aktueller Studien 
nahm der Dachverband des NABU, BirdLife 
International, 2017 eine eigene Schätzung 
vor. In seinem Positionspapier zum Mehr-
jährigen Finanzrahmen der EU 2021–2027 
mit dem Titel „For an EU budget serving 
nature and people“ (BirdLife International 
2017a) beziffert BirdLife den Mittelbedarf 
auf jährlich bis zu 20 Mrd. EUR für die Um-
setzung der EU-Naturschutzrichtlinien im 
terrestrischen Bereich der EU. Unter der 
Annahme, dass im EU-Schnitt etwa 75 % 
der Kosten aus dem EU-Budget beglichen 
werden sollten, ergibt sich damit eine For-
derung an den EU-Haushalt von 15 Mrd. 
EUR jährlich.

Auch für die Kostendeckung existieren 
auf EU-Ebene keine genauen Zahlen. Dies 
liegt u. a. an einem sehr mangelhaften Sys-
tem der Erfassung von Biodiversitätsaus-
gaben („biodiversity tracking“). Diese Män-
gel haben auch Horlitz et al. (2018) her-
ausgearbeitet. Eine von der Europäischen 
Kommission beauftragte Studie (Gantio-
ler et al. 2010) schätzte, dass in der Mitte 
der Förderperiode 2007–2013 nur 10–20 % 

des (damals geschätzten) Bedarfs von Na-
tura 2000 durch EU-Mittel gedeckt waren, 
dies entspricht in absoluten Zahlen höchs-
tens rund einer Milliarde EUR jährlich. Die 
im BirdLife-Netzwerk zusammengeschlos-
senen Verbände gehen aufgrund eigener 
Einschätzungen davon aus, dass im EU-
Durchschnitt nationale und private Mittel 
ein deutlich geringeres Niveau als die EU-
Mittel selbst erreichen, d. h. sehr konserva-
tiv gerechnet höchstens eine weitere Milli-
arde EUR pro Jahr.

BirdLife geht weiterhin davon aus, dass 
sich im Zuge der letzten Haushalts- und 
Agrarreform und der folgenden Förderpe-
riode 2014–2020 diese Mittel in der Sum-
me kaum oder gar nicht erhöht haben. 
Daraus ergibt sich im günstigsten Fall, 
bezogen auf die genannte Kostenschätzung 
von 20 Mrd. EUR, eine derzeitige Kosten-
deckung von nur 10, maximal 15 %, für die 
gesamte EU, bzw. 2–3 Mrd. EUR, die euro-
paweit derzeit für die Umsetzung der EU-
Naturschutzrichtlinien ausgegeben werden 
dürften. Zusätzlich ist oftmals eine geringe 
Zielgenauigkeit bzw. Effizienz dieser Mit-
telausgaben zu erwarten, was das Finan-
zierungsdefizit weiter erhöht.

Zusammenfassend ist trotz erheblicher 
Unsicherheiten in der Abschätzung von 
Bedarf und Kostendeckung davon auszu-
gehen, dass in Deutschland mindestens 
eine Verdreifachung, europaweit eine noch 
stärkere Erhöhung der verfügbaren Mittel 
notwendig ist, um die Naturschutzrichtli-
nien der EU auch nur annähernd ordnungs-
gemäß und erfolgreich umzusetzen. Ange-
sichts der dramatischen Entwicklung der 
Biodiversität (u. a. Hallmann et al. 2017, 
CNRS/MNHN/UPMC 2018) und der damit 
verbundenen Risiken für Wirtschaft und 

Gesellschaft sowie mit Blick auf den ge-
schätzten sozio-ökonomischen Nutzen ei-
nes intakten Natura-2000-Netzwerks von 
200–300 Mrd. EUR jährlich (Europäische 
Kommission 2011) erscheint die notwen-
dige Mobilisierung bzw. Umschichtung von 
Finanzmitteln aus dem EU-Haushalt in 
einer Größenordnung von 15 Mrd. EUR 
jährlich jedoch verhältnismäßig. Zum Ver-
gleich: Derzeit werden für das von vielen 
Experten, aber auch von der Europäischen 
Kommission selbst als für die Biodiversität 
weitgehend unwirksam bezeichnete „Gree-
ning“ der Gemeinsamen Agrarpolitik (Peer 
et al. 2017, Europäische Kommission 2017) 
in der laufenden Förderperiode etwa 
12 Mrd. EUR jährlich aufgewendet.

5  Forderungen der europäischen 
Naturschutzverbände

Basierend auf den obenstehenden Erkennt-
nissen und Einschätzungen haben die eu-
ropäischen Netzwerke der Naturschutzver-
bände sowie deutsche Verbände einen 
Forderungskatalog für die EU-Naturschutz-
finanzierung im künftigen MFR 2021–2027 
sowie die EU-Agrarpolitik im entsprechen-
den Zeitraum entwickelt. Hierbei waren 
der deutsche NABU und sein Netzwerk 
BirdLife Europe besondere Impulsgeber, 
weshalb die im Folgenden zusammenge-
fassten Forderungen v. a. aus Papieren die-
ser Verbände stammen (u. a. BirdLife In-
ternational 2017a, b; NABU 2017a, b) sowie 
aus gemeinsamen Papieren der wichtigsten 
deutschen Umweltverbände (BBN et al. 
2016, DNR 2018).

5.1  Bündelung und Vereinfachung 
(EU-Naturschutzfonds)

Der „integrierte Ansatz“ der EU-Natur-
schutzfinanzierung ist aus Sicht der Natur-
schutzverbände, aber auch des Bundesum-
weltministeriums (BMUB 2015) geschei-
tert. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass 
eine Vielzahl anderer Sektoren aus ihren 
jeweiligen Budgets „freiwillig“ einen Teil 
dem Naturschutz widmet, sollte man eine 
weitgehende Bündelung der Finanzierung 
in einem eigenständigen, von den deut-
schen Verbänden und der Bundesregie-
rung als „EU-Naturschutzfonds“ bezeich-
neten Instrument anstreben. Dieser EU-
Naturschutzfonds sollte nach Ansicht des 
NABU zumindest die Umsetzung der EU-
Naturschutzrichtlinien an Land (ein-
schließlich Offenland, Wälder, Binnenge-
wässer und Siedlungsraum) „aus einer 
Hand“ finanzieren. Für die Programmie-
rung und Auszahlung sollten je nach Prak-
tikabilität und Entscheidung des Bundes-

Abb. 4: Quellen der Naturschutzfinanzierung in Deutschland (Mio. EUR /Jahr): Den insgesamt erfassten 
536 Mio. EUR jährlich (davon 70 % abhängig vom EU-Haushalt) steht ein Bedarf von 1,4 Mrd. EUR jährlich 
gegenüber, woraus sich ein Defizit von über 60 % ergibt. Eigene Grafik mit Zahlen des BMU (2018).

Financial sources of nature conservation in Germany (million EUR / year): the inventory led to 536 million EUR 
annually (with 70 % depending on the EU budget) against the need of 1.4 billion EUR annually, which is a 
 deficit of more than 60 %. Own illustration using data from the BMU (2018).
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lands bzw. Mitgliedstaates bestehende 
administrative Strukturen des ELER bzw. 
EFRE genutzt werden, um keine Parallel-
verwaltung entstehen zu lassen. Aus Sicht 
des NABU sollte dieser Fonds vorzugswei-
se innerhalb einer zu reformierenden EU-
Agrarpolitik (GAP) angesiedelt werden, 
da die Empfänger der Förderung zum al-
lergrößten Teil Landwirte und Waldbe-
sitzer sind und der ELER-Fonds in den 
allermeisten EU-Staaten den weitaus größ-
ten Teil der Naturschutzfinanzierung 
 abdeckt, so auch in Deutschland (vgl. 
Abb. 4). Dies ergibt sich auch durch die 
Vorschläge der Europäischen Kommission 
für den Mehrjährigen Finanzrahmen der 
EU 2021–2027 (MFR) vom 2. Mai 2018, 
die eine Neuschaffung eines Fonds außer-
halb der GAP als sehr unwahrscheinlich 
erscheinen lassen (Europäische Kommis-
sion 2018a).

5.2  Zweckbindung von Mitteln 
(15 Mrd. EUR jährlich im 
 EU-Haushalt)

Für den EU-Naturschutzfonds bzw. ein 
äquivalentes Instrument anderen Namens, 
fordern die europäischen Naturschutznetz-
werke BirdLife, EEB und WWF auf EU-
Ebene rechtsverbindlich eine Festschrei-
bung von mindestens 15 Mrd. EUR pro Jahr 
in der GAP. Die deutschen Verbände BUND, 
DNR, NABU und WWF fassen ihre Forde-
rungen in folgender, bisher unveröffent-
lichter, Formulierung zusammen: „Aus 
dem EU-Haushalt müssen 15 Milliarden 
EUR jährlich für Erhalt und Wiederherstel-
lung der Biodiversität zur Verfügung ge-
stellt werden. Mit diesen Mitteln müssen 
Landnutzer einkommenswirksam für Na-
turschutzleistungen bezahlt werden. Nur 
so lässt sich auch die Umsetzung der EU-
Naturschutzrichtlinien in Deutschland an-
gemessen finanzieren und künftige Ver-
tragsverletzungsverfahren vermeiden. Die 
Bundesregierung muss sich, wie im Koali-
tionsvertrag vorgesehen, für eine am Be-
darf von Natura 2000 orientierte Erhöhung 
der EU-Naturschutzfinanzierung einsetzen, 
sowie für einen EU-Naturschutzfonds. So-
lange dieser nicht eigenständig und in aus-
reichender Höhe im Mehrjährigen Finanz-
rahmen der EU verankert werden kann, 
muss eine entsprechende Zweckbindung 
von Mitteln über die GAP erfolgen.“ Ergän-
zend müsse das kleine, aber hocheffiziente 
zentrale LIFE-Programm der EU-Kommis-
sion auf 1 % des EU-Gesamthaushalts auf-
gestockt werden, um jährlich mindestens 
1 Mrd. EUR für innovative Naturschutzpro-
jekte von gesamteuropäischer Bedeutung 
zur Verfügung zu stellen. 

5.3  Einkommenswirksamkeit

Je gezielter und anspruchsvoller die geför-
derten Maßnahmen sind, desto stärker 
sollten die Mittel aus dem EU-Naturschutz-
fonds einkommenswirksam werden, d. h. 
über den bisher angesetzten Ausgleich für 
Produktions- bzw. Gewinnausfälle hinaus-
gehen. Im vorliegenden Vorschlag der EU-
Kommission für die kommende GAP ist eine 
Einkommenswirksamkeit in den sogenann-
ten Eco-Schemes, nicht aber in der Agra-
rumweltförderung der „Zweiten Säule“ 
vorgesehen. Eine wichtige Rolle spielt hier-
bei die Debatte über eine mögliche Unver-
träglichkeit einer sogenannten „Anreiz-
komponente“ mit den Regeln der Welthan-
delsorganisation. Dies wird inzwischen von 
vielen Akteuren jedoch für unproblema-
tisch gehalten, wobei eine endgültige Klä-
rung weiterhin aussteht. Es besteht jedoch 
in jedem Fall die Herausforderung, die 
Einkommenswirksamkeit eng an erzielte 
Ergebnisse zu binden, die über die gesetz-
lichen Anforderungen hinausgehen. Sonst 
droht die Gefahr einer weiteren ineffizien-
ten „Gießkannenförderung“ von Einkom-
men. 

5.4  Interventionslogik, Ziele und 
Indikatoren 

Im Rahmen der von der Europäischen Kom-
mission verfolgten stärkeren Subsidiarität 

(Verantwortung und Flexibilität der Mit-
gliedstaaten) sowie der Betonung von Er-
gebnisorientierung („Budget of Results“) 
wird spätestens seit einer Mitteilung des 
EU-Agrarkommissars vom 29. November 
2017 (Europäische Kommission 2017b) 
sowie der entsprechenden Gesetzesvor-
schläge vom 1. Juni 2018 (Europäische 
Kommission 2018b) über ein System von 
Zielen und Indikatoren in der neuen GAP 
diskutiert. Nach Ansicht der europäischen 
Naturschutzverbände müssen auf EU-Ebe-
ne Ziele und Indikatoren rechtsverbindlich 
so festgelegt werden, dass die Mitgliedstaa-
ten weder eine (Ab-) Wahlmöglichkeit für 
die Naturschutzfinanzierung erhalten, 
noch die Zielorientierung der Maßnahmen 
verwässern können. In Form einer strikten 
Interventionslogik, die von der Generaldi-
rektion Umwelt der Europäischen Kommis-
sion detailliert geprüft und genehmigt 
werden muss, sollten die Bundesländer 
bzw. Mitgliedstaaten verpflichtet werden 
darzulegen, auf welche Weise die gewähl-
ten Fördermaßnahmen zur Erreichung klar 
definierter Ziele als Teil der Umsetzung der 
EU-Naturschutzrichtlinien beitragen und 
wie Erfolge gemessen werden. Ebenso müs-
se dargestellt werden, welche Alternativen 
gewählt werden, falls auf EU-Förderung 
für ein bestimmtes Ziel verzichtet werden 
soll. Diese Anforderungen erscheinen auch 
aus finanzpolitischer Sicht notwendig, 
wenn weiterhin die Aufwendung von Steu-

Abb. 5: Die Turteltaube ist aus großen Teilen Deutschlands und Europas bereits verschwunden. Vor allem 
der Verlust an Wildkräutern, Blühstreifen und Hecken führt zu rapiden Bestandsrückgängen in Europa. 
 © T. Dove/NABU

The Turtle Dove population has been declining rapidly in large areas of Germany and Europe, mainly due to the 
loss of wild herbs, flowering field margins and hedgerows.
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ergeldern in signifikantem Umfang für den 
Agrarbereich gerechtfertigt werden soll.

5.5  Kontrollen und Sanktionen

Wie viele andere auch plädieren die Natur-
schutzverbände für eine Vereinfachung von 
Regelwerken und Kontrollmechanismen. 
So müsse der Fokus von Kontrollen auf dem 
Aufdecken von systematischem Missbrauch 
von EU-Geldern liegen. Insbesondere die 
Regierungen und Verwaltungen der Mit-
gliedstaaten sollten streng daraufhin kon-
trolliert werden, ob sie die Gelder für die 
vereinbarten Ziele verwenden. Die Büro-
kratie-Entlastung sollte vor allem bei den 
Empfängern, z. B. den Landwirten, spürbar 
sein, nicht aber in „Blankoschecks“ für die 
Mitgliedstaaten resultieren. 

Besonders wichtig ist nach Ansicht der 
Verbände eine Möglichkeit für die Europä-
ische Kommission, gegenüber den Mit-
gliedstaaten GAP-Strategien und entspre-
chende Gelder wenn notwendig zunächst 
nur teilweise zu genehmigen bzw. auszu-
zahlen oder auch Gelder zurückzufordern. 
Bei Nichterreichung der zwischen Mit-
gliedstaat und Kommission vereinbarten 
Ziele müsse weitere Förderung von nach-
weislichen Korrekturen abhängig gemacht 
werden.

5.6  Einvernehmen der zuständigen 
Verwaltung und Partnerschafts-
prinzip

Im Gegensatz zum jetzigen System sollte 
nach Ansicht der Naturschutzverbände die 
kompetente Fachverwaltung auf allen Ebe-
nen und in allen Stufen des Verfahrens 
einbezogen und mit entsprechenden Prüf-
möglichkeiten und Personalressourcen 
ausgestattet werden. Für den Naturschutz 
betrifft dies insbesondere die Generaldi-
rektion Umwelt der EU-Kommission, deren 
Zustimmung für die Genehmigung von 
PAFs sowie der GAP-Strategien der Mit-
gliedstaaten ebenso Voraussetzung sein 
muss wie bei der regelmäßigen Überprü-
fung von Zielen, Indikatoren und Kontroll-
system der Mitgliedstaaten. Auf Ebene der 
Mitgliedstaaten müssen die Programme im 
Einvernehmen mit den Naturschutzbehör-
den (in Deutschland: von Bund und Län-
dern) entwickelt und mit der EU-Kommis-
sion verhandelt werden.

Im Sinne des Partnerschaftsprinzips der 
EU müssen dabei auch Natur- und Umwelt-
verbände auf allen Ebenen beteiligt werden 
und (über „technische Hilfe“) mit ausrei-
chenden Kapazitäten ausgestattet werden, 
um diese Beteiligungsrechte auch wahr-
nehmen zu können.

Mitgliedstaaten der EU besonders hoch, 
nach Ansicht vieler Beobachter höher als 
während der letzten EU-Haushalts- und 
GAP-Reform. Ebenso hat sich die Datenla-
ge über den sich weiter verschlechternden 
Zustand von Umwelt und Artenvielfalt 
verbessert. Gleichzeitig belegt eine immer 
größere Zahl von Studien, Gutachten (u. a. 
Feindt et al. 2018) und Berichten des Eu-
ropäischen Rechnungshofs den dringenden 
Handlungsbedarf gerade im Bereich der 
GAP in Bezug auf ökologische, aber auch 
sozio-ökonomische Zielsetzungen. 

Die verstärkte gesellschaftliche Debatte 
hat sich auch im Koalitionsvertrag der ak-
tuellen Bundesregierung niedergeschla-
gen, wo u. a. der Einsatz für eine „Neujus-
tierung der GAP“ sowie eine verbesserte 
EU-Naturschutzfinanzierung vereinbart 
wurde (Deutsche Bundesregierung 2018a). 
Im „Eckpunktepapier zum Aktionsplan In-
sektenschutz der Bundesregierung“ heißt 
es zudem: „Die Bundesregierung wird sich 
bei den Verhandlungen zum künftigen 
Mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) 
post-2020 dafür einsetzen, die EU-Natur-
schutzfinanzierung zu verbessern. Bei der 
Ausgestaltung der kommenden EU-Förder-
periode soll ein Beitrag zum Insektenschutz 
durch geeignete Fördertatbestände und 
Kriterien berücksichtigt werden. In diesem 
Rahmen muss die Landwirtschaft künftig 
auch einen größeren Beitrag zur Bewälti-
gung der Herausforderungen bei Klima- 
und Umweltschutz sowie beim Erhalt der 
Biodiversität leisten. Vor diesem Hinter-
grund soll die GAP die Leistungen der 
Landwirtschaft zum Schutz der Umwelt, 
der Biodiversität, des Klimas und der na-
türlichen Ressourcen besser honorieren“ 
(Deutsche Bundesregierung 2018b).

Auch im Rahmen der Verhandlungen 
über den künftigen Mehrjährigen Finanz-
rahmen der EU (MFR 2021–2027) ergeben 
sich Indizien, die eine Verbesserung der 
Naturschutzfinanzierung bewirken könnten. 
Aufgrund des Haushaltsdrucks, der auf den 
Brexit und neue Herausforderungen für die 
EU einerseits, aber auch auf die EU-skep-
tischen Stimmung in den „Nettozahlerstaa-
ten“ andererseits, zurückgeht, ist mit einer 
stärkeren Debatte über die Effizienz der 
künftigen GAP zu rechnen, als bei vergan-
genen Reformrunden. Bisherige, vergleichs-
weise progressive Stellungnahmen von 
Regierungsvertretern wichtiger Mitglied-
staaten wie den Niederlanden und Frank-
reichs, weisen zumindest auf eine Aufwei-
chung der klassischen Positionen hin. Da die 
MFR-Debatte im Rahmen der EU-Haushalts-
verhandlungen auf Regierungschefebene 
geführt wird, lässt sich ein etwas geringerer 
Einfluss der Agrarressorts erwarten. 

5.7  Ergänzende und flankierende 
Rolle anderer EU-Instrumente

Aus Sicht der Naturschutzverbände sollten 
andere EU-Fonds bzw. Programme die zen-
trale Finanzierungsrolle der GAP ergänzen: 
Jeweils mit jährlich etwa 1 Mrd. Euro aus-
gestattet, sollte das LIFE-Programm Natur-
schutzprojekte von besonderem europäi-
schem Mehrwert finanzieren und ein Bio-
diversitätsbereich der Meeres- und Fische-
reipolitik sollte zur Förderung von Natur-
schutz in Meeren und an Küsten beitragen. 
Flankierend sollte die Regionalpolitik in 
die Wiederherstellung und Sicherung von 
Ökosystemdienstleistungen sowie in eine 
„Grüne Infrastruktur“ investieren. Hierfür 
wird ein den Transport- und Energienetz-
programmen der EU-Kommission ähneln-
des TEN-G-Netzwerk gefordert (Trans-
European Networks Green Infrastructure).

6  Ausblick: Eine bessere 
 EU-Naturschutzfinanzierung 
nach 2020?

Gegenwärtig sind die Ergebnisse des poli-
tischen Verhandlungsprozesses zum künf-
tigen MFR und zur GAP nicht absehbar. 
Noch weniger können Aussagen über den 
Ablauf und etwaigen Erfolg der folgenden 
Programmierung der EU-Fonds auf Ebene 
von Mitgliedstaaten bzw. deren Regionen 
(Bundesländer) getroffen werden. Letzte-
re hängen nicht nur vom rechtlichen Rah-
men, sondern auch vom jeweiligen politi-
schen Willen der Region ab: Bereits im 
derzeitigen System bestehen weitreichen-
de Möglichkeiten für eine effektivere Na-
turschutzfinanzierung, die jedoch von den 
Bundesländern bzw. Mitgliedstaaten meist 
nicht genutzt oder sogar aktiv unterlaufen 
werden. Künftig werden diese Spielräume 
voraussichtlich noch größer werden. Daher 
lassen sich hier lediglich Indizien aufzei-
gen, die dafür bzw. dagegen sprechen, dass 
sich die EU-Naturschutzfinanzierung nach 
2020 verbessern könnte. Ein besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die seit 1. Juni 
2018 vorliegenden Legislativvorschläge zur 
GAP (Europäische Kommission 2018b) ge-
richtet.

6.1  Politischer Kontext und  
die Verhandlungen über den 
 EU-Haushalt 2021–2027

Die öffentliche Aufmerksamkeit für die 
Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft, 
Agrarpolitik und dem Verlust der Arten-
vielfalt ist spätestens seit Veröffentlichung 
der „Krefelder Insektenstudie“ (Hallmann 
et al. 2017) in Deutschland und anderen 
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Der MFR-Vorschlag der EU-Kommission 
vom 2. Mai 2018 (Europäische Kommission 
2018a) wurde allerdings von den Natur-
schutzverbänden scharf kritisiert, wegen 
des Fehlens verbindlicher Budgets für den 
Naturschutz sowie für die überproportio-
nale Kürzung der sogenannten „Zweiten 
Säule“ der GAP (NABU 2018a). Es ist zu 
vermuten, dass aus Sicht der EU-Kommis-
sion die Zustimmung und Einigung der 
Mitgliedstaaten noch vor den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mai 2019 ab-
solute Priorität vor Erwägungen zu Nach-
haltigkeit und Effizienz der Mittelverwen-
dung hat.

Der MFR-Vorschlag enthält immerhin 
eine leichten Erhöhung des Budgets für das 
LIFE-Programm, was jedoch weiterhin nur 
einen kleinen Bruchteil des Bedarfes aus-
macht und im Gegenteil sogar die Gesamt-
förderung mindern könnte – etwa wenn 
versucht wird, mit dem Verweis auf LIFE 
die Verantwortung der GAP für die Natur-
schutzfinanzierung zu schmälern. 

Das Europäische Parlament, das bei den 
Fondsverordnungen „auf Augenhöhe“ mit 
den Mitgliedstaaten verhandelt, verlangt 
in seiner Stellungnahme „Der nächste MFR: 
Vorbereitung des Standpunkts des Parla-
ments zum MFR nach 2020“ vom 14. März 
2018, „dass die einschlägigen Projekte, 
etwa LIFE+, angemessen finanziert werden 
und ihre Mittelausstattung verdoppelt 
wird, und dass Mittel speziell für die bio-
logische Vielfalt und die Verwaltung des 
Netzes Natura 2000 vorgesehen werden“ 
(Europäisches Parlament 2018).

6.2  Legislativvorschläge für die 
Gemeinsame Agrarpolitik nach 
2020

In den vorliegenden Legislativvorschlägen 
der EU-Kommission für die Gemeinsame 
Agrarpolitik 2021–2027 (Europäische 
Kommission 2018b) wird der Anspruch auf 
höhere Ambitionen im Bereich des Umwelt- 
und Naturschutzes erhoben. Der Schutz der 
Biodiversität erhält folgerichtig auch ein 
eigenes spezifisches Ziel (Beitrag zum 
Schutz der Biodiversität, Verbesserung von 
Ökosystemleistungen und Erhaltung von 
Lebensräumen und Landschaften; Art.6 
(1f)). Vor dem Start der Verhandlungen 
zwischen Mitgliedstaaten und Europäi-
schem Parlament, durch die noch erhebli-
che Veränderungen zu erwarten sind, gibt 
es bereits eine Reihe von Analysen (u. a. 
BirdLife Europe 2018, NABU 2018b und 
Matthews 2018). Kurz zusammengefasst 
sehen diese die Möglichkeit einer wesent-
lich verbesserten Naturschutzfinanzierung 
– allerdings nur für den Fall, dass dies die 

jeweiligen Mitgliedstaaten bzw. Bundes-
länder in ihrer strategischen Programmie-
rung so festschreiben. Ist deren politischer 
Wille oder administrative Kapazität unzu-
reichend, dann ist mit einer mindestens 
ebenso schlechten Finanzierungssituation 
wie in der laufenden Förderperiode zu 
rechnen. Ebenso kommt es auf den Nach-
druck seitens der Europäischen Kommissi-
on bei der Einforderung entsprechender 
Leistungen an. Die Erfahrungen aus der 
Programmierungsphase der laufenden För-
derperiode lassen die Naturschutzverbände 
hier jedoch Schlimmstes befürchten. Die 
Verbände fordern daher insbesondere ver-
pflichtende Mindestbudgets für die Natur-
schutzfinanzierung in beiden Säulen sowie 
einen rechtsverbindlichen Status für die 
Prioritären Aktionsrahmen (PAFs), so dass 
GAP-Strategien, die den Naturschutzstra-
tegien des Mitgliedstaats bzw. Bundeslands 
widersprechen, nicht genehmigt werden 
dürfen.

Ob rein quantitativ mehr Mittel für den 
Naturschutz bereit stehen werden ist aus 
obenstehenden Gründen nicht vorherzu-
sagen. Es böte sich eine Verwendung der 
bisherigen „Greening“-Mittel an, die allein 
bereits etwa 12 Mrd. EUR jährlich betragen 
und für die Biodiversität im Wesentlichen 
wirkungslos geblieben sind. Zusammen 
mit den Agrarumweltmitteln der gegen-
wärtigen Zweiten Säule wäre somit aus-
reichend Finanzierung vorhanden. In ih-
rem Vorschlag verweigert sich die Kom-
mission allerdings der Festlegung von 
Mindestbudgets für den Naturschutz. 
Sollte es in den Verhandlungen nicht doch 
noch dazu kommen, so dürfte ein deut-
licher Rückschritt unvermeidbar sein. Da-
ran würden selbst die vorgeschlagenen 
anspruchsvolleren Grundanforderungen 
der GAP wenig ändern, wie auch der Vor-
schlag, dass Einkommensstützung in so-
genannten „benachteiligten Gebieten“ 
künftig nicht mehr als Umweltförderung 
in der Zweiten Säule angerechnet werden 
kann.

Sollten die erforderlichen Fortschritte 
bei der EU-Naturschutzfinanzierung aus-
bleiben, drohen weitere massive Biodiver-
sitätsverluste mit unabsehbaren Folgen 
auch für die Produktionsgrundlagen und 
die Akzeptanz der Landwirtschaft selbst. 
Zudem wird sich die Umsetzung des Na-
turschutzes in Ermangelung von ökonomi-
schen Anreizen wieder mehr auf ordnungs-
rechtliche Instrumente verlagern und zu 
einer Zunahme von Gerichts- und Vertrags-
verletzungsverfahren führen, da die recht-
lichen Verpflichtungen der EU-Natur-
schutzrichtlinien in den Mitgliedstaaten 
bestehen bleiben. 

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführli-
che Literaturverzeichnis unter www.nul-
online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.
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K O N T A K T

Fazit für die Praxis

•  Künftige GAP, EU-Ebene: Rechtsverbindli-
che Zweckbindung von insgesamt 
15 Mrd. EUR jährlich für Maßnahmen zu 
Erhalt und Wiederherstellung der Biodi-
versität – sowohl in Form von einkom-
menswirksamen Anreizen als auch als 
 Investitionshilfen, sowohl innerhalb der 
geplanten „Eco-Schemes“, als auch in 
 einer noch wesentlich zu stärkenden 
„Zweiten Säule“. 

•  Künftiger EU-Haushalt: Aufstockung des 
LIFE-Programms im Rahmen der EU-Haus-
haltsverhandlungen auf 1 % des Gesamt-
budgets, so dass jährlich 1 Mrd. EUR für 
Biodiversitätsprojekte zur Verfügung 
 stehen. 

•  Ebene von EU, Bund und Ländern: Ent-
wicklung klarer Naturschutzprioritäten 
und Finanzierungsstrategien auf Bundes-
landebene („PAF“), maßgebliche Einbezie-
hung der Naturschutzfachbehörden von 
Ländern, Bund und EU-Kommission in  
die Entwicklung, Genehmigung und Um-
setzung der nationalen GAP-Strategien.

•  Bund und Länder: Maximale Ausnutzung 
der von der EU gewährten Spielräume für 
die gezielte Naturschutzförderung, ins-
besondere bei der Umschichtung von der 
„Ersten“ auf die „Zweite Säule“, die be-
reits in der laufenden GAP noch von 4,5 
auf 15 % erhöht werden könnte.

Konstantin Kreiser, EU-Naturschutzfinanzierung
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